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▶▶ Sozialversicherung
Kräfte im Pflegebereich von Krankenhäusern sind SV- pflichtig

| Ein Krankenpfleger im Pflegebereich eines Krankenhauses ist in allen 
Zweigen der Sozialversicherung versicherungspflichtig. Das hat das LSG 
Nordrhein-Westfalen entschieden und betont, dass die Möglichkeit selbst-
ständiger Tätigkeit im stationären Pflegebereich beschränkt ist. |

Der Pfleger war knapp 4 Monate lang als Krankenpfleger auf 2 Stationen ei-
nes neurologischen Fachkrankenhauses tätig. Er beantragte nachträglich die 
Feststellung, dass er nicht der Sozialversicherungspflicht unterlegen habe. 
Dies lehnte der Rentenversicherungsträger ab, weil er von einem abhängi-
gen, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ausging. Ge-
nauso sahen es die Gerichte in beiden Instanzen. 

Ausschlaggebend für das LSG war, dass der Pfleger vollständig in die organi-
satorischen Abläufe der Stationen eingegliedert war, nämlich:

▶� Dienstpläne und Schichtzeiten waren auch für ihn verbindlich gewesen. 
▶� Die Pflege hatte sich an den patientenbezogenen Therapieplänen orien-
tiert und in allen entscheidenden Punkten ärztlichen Vorgaben unterlegen 
(LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.03.2018, Az. L 8 R 1052/14, Ab-
ruf-Nr. 202094, nicht rechtskräftig).
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▶▶ Unfallversicherung
Verhebetrauma eines Bestatters beim Anheben eines Leichnams

| Ein Bestatter, der beim Anheben eines Leichnams ein Verhebetrauma er-
leidet, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das 
Verhebetrauma erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an einen Arbeitsun-
fall (LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 19.07.2018, Az. L 6 U 1695/18, Abruf-
Nr. 202745). |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS
• Rechtsprechungsübersicht „Arbeitsunfall in der Unfallversicherung“ auf lgp.iww.de → 
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▶▶ IWW-Webinare
Aktuelle iWW-Webinare aus dem Bereich Steuern

| Das IWW Institut bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in Webinaren kompe-
tent und bequem an Ihrem PC fortzubilden. |

▶◼ Übersicht iWW-Webinare
13.09.2018 iWW-Webinare Aktuelles Steuerrecht

Gestaltungsspielräume optimal nutzen
www.iww.de/webinar/aktuelles-steuerrecht

26.10.2018 iWW-Webinare Löhne und Gehälter
topinformiert in der Lohnabrechnung
www.iww.de/webinar/loehne-und-gehaelter
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